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ZEITGESPRÄCH

Treuhandanstalt -  
Ist die Kritik berechtigt?

Die Arbeit der Treuhandanstalt wird in jüngerer Zeit zunehmend kritisiert.
Ist diese Kritik berechtigt? Birgit Breuel, Dr. Kajo Schommer und Professor Christian Watrin

nehmen Stellung.

Birgit Breuel

Der Auftrag der Treuhandanstalt

Die Entscheidung für die deut
sche Einheit war zugleich eine 

Entscheidung für die Soziale Markt
wirtschaft in ganz Deutschland. Dies 
macht einen tiefgreifenden Umbau 
der Wirtschaft in den neuen Bundes
ländern erforderlich. Welche Auf
gabe kommt dabei der Treuhandan
stalt zu?

Nachdem die Wirtschaft der 
neuen Länder sich nun dem harten 
Wettbewerb des Weltmarktes stellen 
muß, haben viele Unternehmen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verloren, die 
sie vorher durch Subventionen und 
Abschottungen scheinbar hatten. 
Die Probleme, die der strukturelle 
Wandel für die Menschen im östli
chen Teil Deutschlands vorüberge
hend mit sich bringt, sind allen ver
antwortlich Handelnden bewußt. 
Doch: Arbeitsplätze in Unternehmen 
ohne Zukunft zu erhalten, würde die 
Gesamtheit aller Bürger finanziell 
über Gebühr belasten und die neuen 
Länder auf dem Weg zu marktwirt
schaftlichen Strukturen behindern.

Der Treuhandanstalt kommt in 
diesem Umstrukturierungsprozeß 
eine zentrale Rolle zu: Sie hat den 
gesetzlichen Auftrag, die unterneh
merische Tätigkeit des Staates so 
rasch und so weit wie möglich zu
rückzuführen und die Wettbewerbs
fähigkeit möglichst vieler Unterneh
men herzustellen1.

Die Dimension dieses Auftrags 
wird deutlich, faßt man das Aufga
benfeld der Treuhandanstalt zusam
men: In ihre Verantwortung fielen ur
sprünglich über 9000 Unternehmen, 
die sich in mehr als 45000 Betriebs
stätten aufteilen. Dazu kommen rund 
weitere 20000 Handelseinrichtun
gen, 7500 Hotels und Gaststätten 
sowie mehrere Tausend Apotheken, 
Buchhandlungen und Filmtheater. 
Außerdem ist die Treuhandanstalt im 
Besitz von 2,3 Mill. Hektar landwirt
schaftlicher Fläche und 1,9 Mill. Hek-

1 G esetz zur Privatisierung und Reorganisa
tion des volkseigenen Verm ögens (Treuhand
gesetz) vom 17. Juni 1990 (GBl I Nr. 33 , 
S. 300 ).

tar Wald. Sie verwaltet ferner das 
Sondervermögen der Parteien und 
Massenorganisationen, der ehemali
gen Volksarmee, der Staatsreserve 
und der ehemaligen Staatssicher
heit. Hinzu kommen die Reprivatisie
rung der 1972 enteigneten Betriebe 
und die Kommunalisierung2. Insge
samt trägt die Treuhandanstalt so für 
rund 3 Mill. Arbeitnehmer in den 
neuen Ländern Verantwortung, d.h. 
für knapp 50% der Arbeitsplätze3.

Die Treuhandanstalt ist alles an
dere als eine Behörde: Eine effi
ziente Matrixorganisation mit mehr 
als 2000 Mitarbeitern sorgt für die 
schnelle Umsetzung des gesetzli
chen Auftrags, wobei eine Vielzahl 
hochrangiger Manager aus der alten

2 Unter Kommunalisierung ist die Ausstat
tung der Kommunen mit ehem als volkseige
nem Verm ögen für die W ahrnehm ung der ge
meindlichen Selbstverw altungsaufgaben zu 
verstehen.

3 Die Rechnung bezieht sich auf Arbeits
plätze außerhalb des staatlichen Sektors und
der Landwirtschaft.
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Bundesrepublik in Leitungsfunktio
nen tätig ist.

Schnelle Privatisierung

Die Teuhandanstalt erfüllt diesen 
Auftrag durch schnelle Privatisie
rung, entschlossene Sanierung und 
-w o  keine Überlebenschance mehr 
besteht -  durch behutsame Stille
gung. Dies ist der Kurs, der von der 
Treuhandanstalt nach Abstimmung 
mit der Bundesregierung und den 
neuen Bundesländern zielstrebig 
verfolgt wird. Oberste Priorität hat 
dabei die Überführung der Betriebe 
an unternehmerisch aktive Eigentü
mer. Dies ist der beste Weg, um Un
ternehmen mit neuem Wissen, 
neuem Kapital und neuen Zielen 
eine Zukunft zu geben und somit Ar
beitsplätze zu sichern und zu schaf
fen.

Auf diesem Weg kommt die Treu
handanstalt immer besser voran: Bis 
Ende März 1991 konnten bereits 
mehr als 1200 Unternehmen privati
siert werden. Für die zügige Umset
zung des Privatisierungsauftrags er
weist sich die dezentrale Struktur der 
Treuhandanstalt mit insgesamt 15 
Niederlassungen als sehr effizient4. 
Wurden noch im dritten Quartal 1990 
monatlich zehn und im Oktober 
knapp 50 Unternehmen im Bereich 
der Niederlassungen privatisiert, ha
ben diese im Dezember des vergan
genen Jahres schon 100 Unterneh
men verkauft. Im Januar lag die Zahl 
der privatisierten Unternehmen be
reits bei fast 200 -  knapp weitere 500 
Unternehmen folgten im Februar und 
März. Zu diesen Ergebnissen kom
men insgesamt weitere 380 Großun
ternehmen, die durch die Zentrale 
der Treuhandanstalt in Berlin an 
neue Eigentümer verkauft werden 
konnten.

4 Die 15 Niederlassungen sind zuständig für 
kleine und mittlere Unternehm en mit einer 
G röße bis zu 1 5 0 0  M itarbeitern. D ies sind 
rund zwei Drittel der gesam ten Unternehm en. 
Die Unternehm en mit m ehr als 1 5 0 0  M itarbei
tern werden in der Berliner Zentrale von ins
gesam t fünf Vorstandsbereichen mit 24  
Direktoraten betreut.
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Außerdem wurden bisher bereits 
über 20000 Handelsbetriebe und 
Gaststätten, Apotheken, Buchhand
lungen und Filmtheater privatisiert. 
Für mehr als 2 000 Unternehmen lau
fen derzeit konkrete Privatisierungs
verhandlungen. Schon jetzt bedeu
ten die ersten Erfolge die Sicherung 
von fast 400000 Arbeitsplätzen, da
durch werden Investitionen in Höhe 
von knapp 60 Mrd. DM angescho
ben.

Entscheidende Anstöße

Bei der Privatisierung entscheidet 
stets das überzeugende Unterneh
menskonzept. Vorrang haben in je
dem Fall solche Konzepte, die Ar
beitsplätze sichern und neue schaf
fen helfen. Der Kaufpreis ist dabei 
nur ein Aspekt neben Investitionen 
und unternehmerischem Engage
ment. Der Vorstand der Treuhandan
stalt hat die Notwendigkeit erkannt, 
den Privatisierungsprozeß zu
gunsten der Herausbildung mittel
ständischer Strukturen im Rahmen 
der horizontalen und vertikalen Ent
flechtung weiter zu intensivieren. 
Deshalb werden Entflechtungen vor
genommen, weil sich konkretes

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Birgit Breuei ist Vorstandsvor
sitzende der Treuhandanstalt 
in Berlin.

Dr. Kajo Schommer, 51, ist 
Staatsminister für Wirtschaft 
und Arbeit des Freistaates 
Sachsen.

Professor Dr. Christian 
Watrin, 60, ist Direktor des 
Instituts für Wirtschaftspolitik 
an der Universität zu Köln und 
Vorsitzender des Wissen
schaftlichen Beirates beim 
Bundesministerium für Wirt
schaft.

Kaufinteresse ohne konkretes Ange
bot nicht entwickeln kann.

Die Treuhandanstalt5 hat in Bonn 
entscheidende Anstöße gegeben: 
Eine Vielzahl rechtlicher Probleme, 
die sich in den letzten Monaten aus 
ungeklärten Eigentumsfragen erge
ben haben, wurden nun vom Gesetz
geber gelöst. Die Treuhandanstalt 
kann jetzt bei der Privatisierung von 
Unternehmen und Grundstücken, für 
die frühere Eigentümer einen Rück
gabeanspruch gestellt haben, selb
ständig und rasch entscheiden: Der 
Rückgabeanspruch eines früheren 
Eigentümers tritt nun zurück

□  gegenüber Maßnahmen, die ge
eignet sind, Arbeitsplätze zu schaf
fen oder zu sichern oder die Wettbe
werbsfähigkeit verbessernde Inve
stitionen ermöglichen, oder

□  wenn der Rückgabeberechtigte 
keine Gewähr dafür bietet, daß er 
das Unternehmen fortführen wird.

Behutsame Stillegung

Viele Unternehmen in den neuen 
Ländern haben reelle Zukunftschan
cen. Bis sich jedoch neue aktive Ei
gentümer finden, unterstützt sie die 
Treuhandanstalt in der unternehme
rischen Verantwortung als Eigentü
mer. Sie sichert die Sanierung dieser 
Unternehmen finanziell ab, wenn die 
Unternehmenskonzepte -  die indivi
duell sorgfältig geprüft werden -  er
folgsversprechend sind, und trägt auf 
diese Weise zu ihrer positiven Ent
wicklung bei. Der Verlust von Ar
beitsplätzen ist dabei jedoch eben
sowenig zu vermeiden wie bei der 
Privatisierung oder Stillegung. Bei 
der Anpassung an die neue Markt- 
und Wettbewerbslage berücksichtigt 
die Treuhandanstalt selbstverständ
lich die sozialen Belange der betrof
fenen Arbeitnehmer, soweit dies in 
ihrer Kompetenz liegt.

5 Nach Artikel 25  Abs. 1 des Einigungsvertra
ges ist die Treuhandanstalt e ine bundesun
mittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts. Die 
Fach- und Rechtsaufsicht obliegt dem  Bun
desm inister der Finanzen.
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Vierzig Jahre Staatswirtschaft in 
der ehemaligen DDR bedeuteten 
groben Raubbau an Natur und Wirt
schaftssubstanz. Zur Hinterlassen
schaft gehören auch Betriebe, die 
keine Chance haben, die Wettbe
werbsfähigkeit zu erreichen. Be
triebe mit Fertigungen, die beim 
Strukturwandel in anderen Teilen

Europas schon vor langer Zeit vom 
Markt verschwunden sind, weil es 
keine Absatzchancen für deren Pro
dukte mehr gab. In diesen Fällen 
sind Stillegungen unvermeidlich. Die 
Treuhandanstalt macht es sich dabei 
nicht leicht: Sie versucht, den Stille
gungsprozeß behutsam zu strecken, 
um dadurch Zeit zu geben für die

Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
durch Investoren. Zusammen mit 
den Gewerkschaften hat die Treu
handanstalt außerdem vereinbart, 
daß bei Unternehmen, bei denen die 
finanziellen Mittel für einen Sozial
plan bei Entlassungen fehlen, Min
destabfindungen an die betroffenen 
Arbeitnehmer gezahlt werden.

Kajo Schommer

Eine Einbeziehung der Länder 
in den Umstrukturierungsprozeß war notwendig

Nach ihrem Auftrag und ihrem 
Selbstverständnis zielt die Treu

handanstalt darauf ab, in den fünf 
neuen Ländern eine moderne Wirt
schaftsstruktur mit vielen kleinen 
und mittleren Unternehmen aufzu
bauen, wie sie in den alten Ländern 
bereits besteht. Zu diesem Zweck 
wurden ihr die ehemals volkseige
nen Betriebe übertragen, die durch 
Privatisierung bzw. Rückerstattung 
an die früheren Eigentümer zu selb
ständig handelnden Wirtschaftsein
heiten gemacht werden sollen. Damit 
wurde eine paradoxe Situation ge
schaffen: Die Treuhandanstalt befin
det sich mit der Verfügung über fast 
den gesamten Unternehmensbe
stand in den neuen Ländern objektiv 
betrachtet in der Rolle eines Mono
polisten, sie darf von ihrem Monopol 
aber nur Gebrauch machen, um es 
zu beseitigen.

Für die Länder bedeutet die Kon
zentration von Unternehmen in der 
Verfügungsgewalt der Treuhandan
stalt, daß Entscheidungen von größ
ter Wichtigkeit für die Entwicklung 
des Landes von der Treuhandanstalt 
gefällt werden. Es lag auf der Hand, 
daß der Umstrukturierungsprozeß 
mit Betriebsstillegungen und Ar

Wl RTSCHAFTSDIENST 1991/IV

beitsplatzverlusten verbunden sein 
würde. Und es war ebenso offen
sichtlich, daß diese Folgeprobleme 
des Umstruktierungsprozesses For
derungen der Bürger an ihre gewähl
ten Vertreter hervorrufen würden. 
Für die Länder mußte sich daher die 
Frage stellen, wie sie ihrem politi
schen Gestaltungsauftrag, die regio
nale Wirtschaftsstruktur zu verbes
sern und insbesondere die Schaf
fung und Sicherung von Dauerar
beitsplätzen zu fördern, in dieser Si
tuation gerecht werden konnten.

Die Länder haben wegen der Be
deutung der Treuhand-Entscheidun
gen für die Länder schon frühzeitig 
eine Beteiligung am Entscheidungs
prozeß gefordert. Dabei spielte ein
mal die Überzeugung eine Rolle, daß 
auf der Landesebene der Kenntnis
stand über die regionalen, struktur- 
und arbeitsmarktpolitischen Be
lange besser sei. Es gab aber auch 
Befürchtungen, daß der an die Treu
handanstalt gerichtete Auftrag zur 
Verwertung des ihr übertragenen 
Vermögens zu einem Interesse an 
der Erlösmaximierung führen könne. 
Zwar wurde der Treuhandanstalt 
auch ein Sanierungsauftrag erteilt, 
aber es ist unbestreitbar, daß zumin

dest in der Anfangsphase der Privati- 
sierungs- und Reprivatisierungspro
zeß im Vordergrund stand und man 
der Auffassung war, Sanierungsauf
gaben aus Verkaufserlösen finanzie
ren zu können.

Berücksichtigung 
der Länderinteressen

Eine Einbeziehung in den Ent
scheidungsprozeß der Treuhandan
stalt mußte den Ländern aber auch 
deswegen als notwendig erscheinen, 
weil sie wirtschaftspolitische Maß
nahmen unter atypischen Bedingun
gen ergreifen mußten. Es war davon 
auszugehen, daß für eine gewisse 
Zeit die Vielzahl von selbständig 
handelnden Unternehmen, die für 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
einer Marktwirtschaft unverzichtbar 
sind, fehlen würde. Auf der anderen 
Seite verlangte aber der Umstruktu
rierungsprozeß eine in hohem Maße 
anpassungsfähige Wirtschaft, wenn 
nicht die Folgeprobleme -  Betriebs
stillegungen und Arbeitslosigkeit -  
überhand nehmen sollten. Die Län
der mußten daher ein Interesse 
daran haben, nicht von Entscheidun
gen der Treuhandanstalt überrascht 
zu werden, die sowohl ihre politi-

165



ZEITGESPRACH

sehen Handlungsmöglichkeiten als 
auch die Anpassungsfähigkeit der 
Wirtschaft überfordern würden.

Die konsequenteste Lösung zur 
Berücksichtigung der Länderinteres
sen wäre die Übetragung der Treu
handanstalt-Aufgaben auf die Län
der gewesen. Aber diese Lösung 
hätte den Aufbau neuer Behörden 
verlangt und unvermeidlich zu An
laufschwierigkeiten geführt. Vor al
lem hätte diese Lösung aber wegen 
des enormen Finanzbedarfs die Län
der direkt in den finanziellen Ruin ge
trieben.

Daher wurde eine bessere Einbe
ziehung der Länder auf der Basis der 
bestehenden Organisationsform an
gestrebt. Als erster Schritt zur besse
ren Berücksichting der Länderbe
lange wurde eine Neuorganisation 
und Dezentralisierung der Treuhand
anstalt vorgenommen. Die Nieder
lassungen der Treuhandanstalt in 
den einzelnen Ländern wurden, von 
einigen Ausnahmen abgesehen, für 
die Betreuung und Privatisierung von 
Betrieben mit weniger als 1500 Ar
beitnehmern (Stichtag: 31.12.1990) 
zuständig. Für die Niederlassungen 
wurden Beiräte berufen, denen Ver
treter der Landesregierung sowie der 
gesellschaftlichen Kräfte angehö
ren. Damit wurden die organisatori
schen Voraussetzungen geschaffen, 
Entscheidungen landesnäher zu fäl
len. Es kommt nun darauf an, sie mit 
Leben zu füllen. Die neu geschaf
fenen Treuhandkabinette basieren 
auf einer Idee des Freistaates Sach
sen.

Die Länder sind auf eine enge Zu
sammenarbeit mit der Treuhandan
stalt angewiesen, um die Schaffung 
und Sicherung von Dauerarbeitsplät
zen im Zusammenhang mit dem not
wendigen Strukturwandel fördern zu 
können. In diesem Sinne forderten 
die Länder von der Treuhandanstalt 
insbesondere eine frühzeitige Infor
mation der Landeswirtschaftsmini

ster zur Einschätzung struktureller 
Auswirkungen der Entscheidungen 
der Treuhandanstalt. Sie erzielten 
mit der Treuhandanstalt Überein
stimmung darüber, daß die Treu
handanstalt zur Bewältigung der er
heblichen arbeitsmarktpolitischen 
und regionalen Belastungen eng mit 
ihnen zusammenarbeitete, sie ins
besondere frühzeitig unterrichtete, 
bedeutsame Maßnahmen mit ihnen 
abstimmte und sie im Rahmen ihrer 
Aufgaben unterstützte. Damit wird 
zugleich eine Arbeitsteilung zwi
schen Treuhandanstalt und Ländern 
ermöglicht: Während das Land sich 
zum Fürsprecher arbeitsmarkt- und 
regionalpolitischer Belange machte, 
konnte die Treuhandanstalt die har
ten betriebswirtschaftlichen Fakten 
vertreten. Der Wille zur einvernehm
lichen Entscheidung trägt dazu bei, 
daß beide Aspekte in eine Entschei
dung eingebracht werden können 
und weder politisches Opportunitäts
denken noch ein nur betriebsbezo
genes Denken die Oberhand gewin
nen.

Schleppender
Privatisierungsverlauf

Die Länder stimmen mit der Treu
handanstalt darin überein, daß eine 
rasche Privatisierung der erste 
Schritt zur Sanierung ist. Die Privati
sierung gewährleistet am ehesten 
die Entfaltung unternehmerischer In
itiative und die Einbringung zusätzli
cher Management- und Finanzkapa
zitäten. Bei der Privatisierung muß 
jedoch vermieden werden, daß er- 
haltensfähige Substanz zerstört 
wird. Die Sicherung erhaltenswerter 
Betriebsteile, das Ausmaß der 
Neuinvestitionen sowie die Erhal
tung möglichst vieler Arbeitsplätze 
sind gewichtiger als die Erzielung ei
nes möglichst hohen Verkaufserlö
ses.

Der aus verschiedenen Gründen 
schleppende Verlauf des Privatisie
rungsprozesses muß die Länder be

unruhigen. Es geht nicht an, daß 
zahlreiche Unternehmen sich über 
einen längeren Zeitraum in einem 
Schwebezustand zwischen Liquida
tion und Übernahme befinden und 
wichtige Entscheidungen über die 
Zukunft des Unternehmens nicht ge
fällt werden. Diese Verzögerungen 
waren zum Teil durch die Mängel des 
rechtlichen Instrumentariums bzw. 
durch Leistungsdefizite der zustän
digen Verwaltungen bedingt, hier 
wurden Reformen eingeleitet. Aber 
es ist nicht zu übersehen, daß auch 
der Zustand, in dem sich das Gros 
der Unternehmen befindet, die Priva
tisierung erschwert.

Ein Erwerber muß nicht nur Fi
nanzmittel für den Kaufpreis aufwen
den, sondern er muß in der Regel zu
sätzlich beträchtliche Mittel zur Sa
nierung des Unternehmens einset- 
zen. Damit verringert sich zwangs
läufig der Kreis der Interessenten, 
insbesondere die zahlreichen mittel
ständischen Betriebe dürften vor der 
Frage stehen, welche Lasten sie sich 
guten Gewissens aufbürden können. 
Die Privatisierung einer ganzen 
Volkswirtschaft ist eine Aufgabe, die 
bisher noch nie geleistet werden 
mußte. Es kann sein, daß die Privati
sierung einer so großen Vermögens
masse den Markt überfordert.

Aktive Sanierungspolitik

Um die Zeit bis zur Privatisierung 
im wohlverstandenen Interesse der 
betroffenen Unternehmen und des 
Landes zu nutzen, sollten für die Un
ternehmen in Treuhand-Vermögen 
unverzüglich qualifizierte Sanie
rungskonzepte erstellt werden. Viele 
Unternehmen verfügen zwar bereits 
über Sanierungskonzepte, doch wur
den sie oft unter Prämissen erstellt, 
die heute nicht aufrechterhalten wer
den können. Sanierungsmöglichkei
ten müssen systematisch durchge
checkt werden, und die Unterneh
men, die nach Auffassung erfahrener 
Sanierer überlebensfähig sind, soll
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ten eine Chance erhalten. Wenn ein 
tragfähiges Unternehmenskonzept 
erstellt werden kann, sollten Sanie
rungsschritte durch die Treuhandan
stalt eingeleitet werden. Unterneh
men, die auf dem Weg zur Sanierung 
sind, werden auch bessere Aus
sichten auf eine Privatisierung ha
ben.

Die Länder begrüßen daher die 
Absicht der Treuhandanstalt, eine 
aktive Sanierungspolitik zu betrei
ben und für die Dauer ihrer Beteili
gung an einem Unternehmen die un
ternehmerische Verantwortung zu 
übernehmen, insbesondere die Ma
nagementleistung zu verbessern, 
den Absatz von Produkten im Inter
esse der Aufrechterhaltung traditio
neller Lieferbeziehungen zu Osteu
ropa zu erleichtern und die Einfüh
rung neuer Produktlinien zu unter
stützen. Die Treuhandanstalt wird 
darüber hinaus die Ansiedlung von 
Unternehmen durch die Bereitstel
lung von Grundstücken fördern. Eine 
aktive Sanierungspolitik der Treu
handanstalt verbessert nicht nur die

Überlebenschancen einzelner Un
ternehmen, sondern auch die Ent
wicklungschancen ganzer Regio
nen. Gerade monostrukturierte Re
gionen mit überalterten Industrien 
sind von dem Entscheidungsmorato
rium besonders betroffen: Die Kri
sensituation wird nicht durch positive 
Entwicklungen in anderen Branchen 
relativiert, die allgemeine Perspek- 
tivlosigkeit führt zur Abwanderung 
der mobilen und dynamischen 
Kräfte, die für einen Aufschwung ge
braucht werden.

Der Gesundungsprozeß der Wirt
schaft wird unvermeidlich mit Be
triebsstillegungen und Arbeitsplatz
verlusten verbunden sein. Deren 
Folgewirkungen müssen durch flan
kierende regionalpolitische und ar
beitsmarktpolitische Maßnahmen 
kompensiert werden. Ziel solcher 
Maßnahmen muß es sein, Finanz
mittel und Arbeitskräfte in einer 
Weise einzusetzen, daß ein positiver 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwick
lung des Landes geleistet wird. Auf 
dieser Linie liegt der zwischen Treu

handanstalt und Ländern herge
stellte Konsens: Die Treuhandan
stalt wird Zeitpunkt, Verfahren und 
Management von Stillegungen mit 
den betroffenen Ländern abstim
men, damit nachteilige Auswirkun
gen für die Beschäftigten, den Ar
beitsmarkt oder die Region verrin
gert und Ansätze für den Aufbau 
neuer Arbeitsplätze geschaffen wer
den. Bei Stillegungen von herausra
gender arbeitsmarktpolitischer Be
deutung werden die Länder Sonder
verfahren zur Ansiedlungsförderung 
einleiten und die Gründung von 
ABM-Trägergesellschaften zur Ent
lastung des Arbeitsmarktes veran
lassen.

Die Erkenntnis, aufeinander ange
wiesen zu sein, veranlaßte die Treu
handanstalt und die Länder, ihre un
terschiedlichen Aufgaben und Inter
essen nicht über eine Konfliktstrate
gie zu verfolgen, sondern nach ei
nem Konsens zu suchen, um der po
litischen Einheit Deutschlands auch 
die wirtschaftliche und soziale Ein
heit folgen zu lassen.

Christian Watrin

Treuhandanstalt: Transformator im Prozeß der Systemänderung

Im schwierigen Prozeß des Über
gangs von der Zentralverwaltungs- 

zur Marktwirtschaft nimmt die Treu
handanstalt eine Schlüsselposition 
ein. Sie hat die Aufgabe, das ehe
mals sozialistische Volkseigentum in 
privates Eigentum umzuwandeln. 
Das von der de Maiziere-Regierung 
revidierte Treuhandgesetz, das in 
seiner ursprünglichen Fassung auf 
die Beibehaltung einer Art Marktso
zialismus zielte, trägt jetzt den Na
men „Gesetz zur Privatisierung und

Reorganisation des volkseigenen 
Vermögens“ . In seiner Präambel 
wird an erster Stelle das Ziel ge
nannt, „die unternehmerische Tätig
keit des Staates durch Privatisierung 
so rasch und so viel wie möglich zu
rückzuführen“ . Und der Einleitungs
satz des eigentlichen Gesetzes
textes lautet in römischer Kürze: 
„Das volkseigene Vermögen ist zu 
privatisieren.“ Mit der Ausführung 
dieses Gesetzesbefehls aber ist die 
Treuhandanstalt beauftragt.

Angesichts der großen Zahl von 
nicht oder nur noch bedingt wettbe
werbsfähigen Betrieben in der ehe
maligen DDR ist schon diese Auf
gabe schwierig und gewiß nicht 
schnell zu bewältigen. Dies gilt ange
sichts der weiteren Zielvorgaben um 
so mehr. Sie betreffen 
□  die Herstellung „der Wettbe
werbsfähigkeit möglichst vieler Un
ternehmen, um Arbeitsplätze zu si
chern und neue zu schaffen“ 
(Präambel),
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□  die Förderung der „Strukturan
passung der Wirtschaft an die Erfor
dernisse des Marktes“ (§ 2, Abs. 6, 
Satz 1),

□  die zweckmäßige Entflechtung 
von Unternehmensstrukturen zum 
Zwecke der Herausbildung marktfä
higer Unternehmen (§ 2, Abs. 6, 
Satz 2),

□  die Zuführung von Kapital in sa
nierungsfähige Unternehmen (§ 2, 
Abs. 7),

□  die im Gesetz nicht ausdrücklich 
genannte, aber aus dem Gesamtzu
sammenhang sich ergebende Still
legung nicht sanierungsfähiger Un
ternehmen1 und

□  schließlich die „Bestandsauf
nahme des volkseigenen Vermö
gens“ mit dem Fernziel, „Über
schüsse, die nach der Strukturan
passung der Wirtschaft und der 
Haushaltssanierung noch vor
handen sind, zur Aufwertung jener 
Sparguthaben einzusetzen, die 2:1 
umgestellt wurden“ (§ 5, Abs. 2).

Alternativen zur 
Treuhandlösung?

Das mit dem Treuhandgesetz ein
geschlagene Verfahren unterschei
det sich institutionell und materiell 
erheblich von den Privatisierungs
strategien in anderen ehemaligen 
sozialistischen Staaten, etwa demje
nigen in der CSFR2 und ähnlich auch 
in Polen3. Die hier bevorzugten Zerti
fikatslösungen sind gekennzeichnet 
durch die Umwandlung der großen 
Staatsunternehmen in Aktiengesell

' S iehe Norbert H o r n :  Das Zivil- und
W irtschaftsrecht im neuen Bundesgebiet, 
Köln 1991, S. 381 .

2 S iehe dazu O ta S i k : Für „echte“ statt
„unechte“ Aktionäre. Problem e der Privati
sierung in der C S FR , in: N eue Zürcher Zei
tung (Fernausgabe) Nr. 44  vom 23. 2 . 1991, 
S. 20.

3 S iehe hierzu Jan W i n i e c k i :  Polens
Lehren aus den Neuerungen: Zu zögerlicher
System w andel, in: N eue Zürcher Zeitung
(Fernausgabe) Nr. 32  vom 9. 2 .1 9 9 1 ,  S. 16.

schäften. Gleichzeitig werden unent
geltlich Coupons zugeteilt, die ihrer
seits nach der Börsenzulassung der 
Unternehmen in handelbare Aktien 
umgetauscht werden können.

Dieses Vorgehen hat im Vergleich 
zur deutschen Treuhandlösung den 
Vorteil, daß die Primärallokation der 
Eigentumsrechte -  sie geht dem 
Marktprozeß voraus-zugunsten der 
Gesamtbevölkerung erfolgt. Aus so
zialistischem Volkseigentum wird In
dividualeigentum. Das dahinterste
hende gesellschaftspolitische Anlie
gen, die Einführung des Volkskapi
talismus, findet sich in der verwäs
serten Form der Aufwertung von 
Sparguthaben auch im Treuhandge
setz.

Wie immer dieses Vorgehen ge
sellschaftspolitisch bewertet wird, 
sein beachtlicher volkswirtschaftli
cher Nachteil liegt in der Zersplitte
rung des Produktionsmitteleigen
tums. Daraus resultieren ein ge
ringer Einfluß der vielen Kleinaktio
näre auf das Management und des
sen Auswechslung bei unzureichen
der Leistung sowie die Schwierig
keit, potente Kapitalanleger zu ge
winnen, die an der Erzielung von Sa
nierungsgewinnen interessiert sind. 
Hier bietet die Treuhandlösung mit 
ihrer Praxis des Verkaufs ganzer Un
ternehmen Vorteile, nicht zuletzt weil 
der erfolgreiche Sanierer den Sanie
rungsgewinn nicht teilen muß mit der 
großen Zahl der Kleinaktionäre, die 
zur Verbesserung der Kapitalaus
stattung des Unternehmens nicht 
beitragen. Nur auf der Grundlage er
folgreicher Sanierungen, die zur Ab
kürzung des schmerzhaften Über
gangsprozesses schnell erfolgen 
müssen, können sich jedoch die all
gemeinen Wohlstand schaffenden 
Wirkungen des Marktes entwickeln.

Während in Polen und in der 
Tschechoslowakei ausführlich über 
den Weg zur Privatisierung diskutiert 
wurde, spielten im deutschen Fall A l

ternativen zur Treuhandlösung keine 
Rolle. Zwar wäre es denkbar gewe
sen, die Treuhandanstalt als eine Ak
tiengesellschaft zu verfassen mit 
dem alleinigen Auftrag, schnell zu 
privatisieren. Das hätte jedoch vor
ausgesetzt, daß sie unangefochte
ner Eigentümer aller ihr übertrage
nen Grundstücke, Gebäude und Pro
duktionsanlagen gewesen wäre. Für 
den unmittelbaren Privatisierungs
prozeß hätte ein solches Vorgehen 
den Vorteil gehabt, daß die unterneh
merische Aufgabe im Zentrum ge
standen hätte. Haushaltsrechtliche 
Verpflichtungen hinsichtlich der 
bestmöglichen Verwertung von Un
ternehmen wären ebenso entfallen 
wie verwaltungsgerichtliche Kon
trollen im Veräußerungsprozeß4. Die 
von der Volkskammer gewählte Kon
struktion kombiniert hingegen eine 
öffentliche Aufgabe, die in den ho
heitlichen Bereich fällt, mit einer un
ternehmerischen, die im privatwirt
schaftlichen und -rechtlichen Be
reich angesiedelt ist. Das hat den 
Nachteil, daß der Handlungsspiel
raum der Treuhandanstalt für die Er
füllung ihrer eigentlichen Aufgabe 
stärker eingeengt wird, als es aus un
ternehmerischer Sicht wünschens
wert ist. Besonders verhängnisvoll 
wäre es, wenn künftig die haushalts
rechtliche Verpflichtung zur best
möglichen Verwertung der umge
wandelten Unternehmen im engen 
fiskalistischen Sinne ausgelegt und 
weitsichtige, aber meist auch risiko
reichere Veräußerungsalternativen 
dadurch ausgeschlossen würden.

Blockierung der Privatisierung

Die Überführung der ehemals 
plangesteuerten Betriebe in privat
rechtlich organisierte Kapitalgesell
schaften reicht nicht aus, um dem 
Privatisierungsanliegen Rechnung 
zu tragen. Das ist erst der Fall, wenn

4 Zur juristischen Dimension siehe Norbert 
H o r n ,  a.a .O ., S. 3 8 0  und 386 .
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einzelne Bürger Produktionsmittel
eigentum erwerben können, also im 
rechtsstaatlichen Rahmen über den 
Erwerb, den Verbrauch, die Nutzung, 
die Vermietung, die Weiterveräuße
rung und das Verschenken ihres Ei
gentums selbst entscheiden dürfen. 
Das Fehlen privater Eigentums
rechte bedingte im Sozialismus das 
Auseinanderlaufen von Eigeninter
essen und Interessen der Gesell
schaft. Daraus resultierten gesell
schaftliche Schäden, die in der 
„Mangel-Wirtschaft“ ihren Nieder
schlag fanden5. Privates Produk
tionsmitteleigentum, einschließlich 
des Eigentums an allen Arten von 
knappen Gütern, ist aber die Voraus
setzung dafür, daß im Wege des 
Markttausches die Produktionsmittel 
in die Hände der jeweils fähigeren 
Unternehmer gelangen.

Aus dieser Sicht ist es bedauer
lich, daß die Arbeit der Treuhand
anstalt durch den Grundsatz der 
Rückerstattung von gewerblichem 
Vermögen und Grundstücken an die 
Alteigentümer außerordentlich be
einträchtigt wird. Um den schwieri
gen Anpassungsprozeß schnell ab
laufen zu lassen, wäre es notwendig, 
die Treuhandanstalt durch eigen
tumsrechtlich gesicherte Positionen 
in die Lage zu versetzen, ihrem öf
fentlichen Auftrag zügig zu entspre
chen.

Der Grundsatz der Restitution -  er 
gilt nicht nur für die in der ehemali
gen DDR, sondern auch für die wäh
rend der nationalsozialistischen Dik
tatur Enteigneten6 -  führt hingegen 
dazu, daß es nahezu für jedes volks
eigene Grundstück und Unterneh
men (ausgenommen die neu errich
teten) Anspruchsberechtigte gibt, 
die in der Regel auch ihre Rechte 
geltend machen. Nach vorläufigen

5 Zu Einzelheiten siehe Peter B e r n h o l z :  
G rundlagen der Politischen Ökonomie, Bd. 2, 
Tübingen 1975, S. 224 .

6 G esetz zur Regelung offener Vermögens
fragen, § 1, Abs. 6.

Schätzungen erheben 1 Mill. An- J 
spruchsteller auf 1,5 Mill. Verm ö- j 
igensobjekte Ansprüche, bei Unter- j 
’nehmen oft mehrere Parteien. Wer- a 
den aber Rückgabeansprüche gel

te n d  gemacht, so greift nach der bis
cherigen Rechtslage eine Verfü
gungssperre, die alle weiteren Ver- 

| handlungen blockiert.

Gesamtwirtschaftlich bedeutet 
dies, daß die Sternstunde der groß
zügigen Investitionsbereitschaft im 
vergangenen Jahr ungenutzt ver
strich. Der Erwartung, daß es nach 
dem Inkrafttreten der Währungs- und 
Wirtschaftsunion zu einem raschen 
Anstieg bei Investitionen und damit 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
Ipmmen würde, fehlte somit die in
stitutionelle Basis klarer Eigentums
rechte. Infolgedessen wurde der Zu
sammenbruch großer Teile der DDR- 
Wirtschaft nicht durch den gegenläu
figen Prozeß des Aufbaus neuer Pro
duktionskapazitäten gebremst. Sein 
Ingangkommen hängt angesichts 
des desolaten Zustands von Infra
struktur und Umwelt zwar nicht al
leine von der Sicherheit der Eigen
tumsrechte ab. Gleichwohl rangiert 
die durch das Restitutionsprinzip 
entstandene Rechtsunsicherheit, 
einschließlich der massenhaft zu 
erwartenden Rechtsstreitigkeiten, 
nach zahlreichen Berichten an erster 
Stelle auf der Liste der Investitions
hindernisse. Neben anderem ist das 
Fehlen eines Grundstücksmarktes 
eine Hauptursache für das Nichtzu
standekommen umfangreicher Bau
investitionen. Von ihnen aber wird 
die Initialzündung für den dringend 
erforderlichen Aufholprozeß in den 
neuen Bundesländern erwartet.

Die aus dem Restitutionsprinzip 
resultierenden Privatisierungs
hemmnisse sollen durch ein kürzlich 
vom Bundestag verabschiedetes Ar
tikelgesetz, das u. a. das Gesetz zur 
Regelung offener Vermögensfragen 
revidiert, behoben werden. Drei Än

derungen sollen Abhilfe schaffen: 
die vorläufige Einweisung des Altei
gentümers in sein Unternehmen, das 
Recht der Treuhandanstalt, ein Un
ternehmen zwecks Sicherung von 
Arbeitsplätzen dann zu verkaufen, 
wenn der Alteigentümer die vorläu
fige Einweisung ablehnt oder unge
eignet erscheint, und das Recht der 
Gebietskörperschaften sowie der 
Treuhandanstalt bei „investiven 
Zwecken“ über Grundstücke und 
Gebäude ohne Rücksicht auf Rück
gabeansprüche verfügen zu kön
nen7.

Zu den Erfolgsaussichten dieser 
neuen Regelungen läßt sich vorerst 
nur sagen, daß die bisherige Vor
rangregelung für Investitionen im 
Einigungsvertrag (Art. 41, Abs. 2) 
sich nicht bewährt hat. Die volkswirt
schaftlich vorzugswürdigere Ent
schädigungslösung8, nach der die 
Alteigentümer bzw. deren Erben eine 
Kompensation für erlittene Vermö
gensschäden erhalten, aber keinen 
Rechtsanspruch auf Wiedereinset
zung in den alten Stand haben, ist 
vorerst politisch nicht aktuell. Sie 
könnte es aber wieder werden, wenn 
sich vor allem die Vorfahrtsregel für 
Investitionen, die ja  keine echten 
Märkte entstehen läßt, sondern auf 
bilateralen Initiativen und Verhand
lungen mit allen daraus resultieren
den Gefährdungen basiert, sich auch 
in neuer Gestalt als ungeeignet er
weisen sollte.

Privatisierung vor Sanierung

Die Treuhandanstalt hat bisher 
dem Ansinnen widerstanden, sich 
als dauerhaft etablierter Staatskon
zern zu verstehen. Statt dessen hat

7 S iehe W olfgang S t o c k :  W ie Hem m 
nisse bei der Privatisierung beseitigt w erden, 
in: Frankfurter A llgem eine Zeitung vom 21 . 
M ärz 1991.

8 S iehe hierzu das G utachten des W issen
schaftlichen Beirates beim Bundesministe
rium für W irtschaft zu den „Problemen der Pri
vatisierung in den neuen Bundesländern“ 
vom 15. 2. 1991.
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sie unermüdlich betont, daß in ihrer 
Geschäftspolitik die Privatisierung 
vor der Sanierung rangiert und daß 
so schnell wie möglich private Eigen
tümer zu finden seien9. Hierfür gibt 
es gute Gründe. Gegen eine staatli
che oder quasi-staatliche Sanie- 

|r rungspolitik spricht generell, daß sie 
ständig Gefahr läuft, politische Erwä- [ 
gungen an die Stelle ökonomischer! 

^  Sachzusammenhänge zu setzen, so ;• 
¡ knappe Ressourcen vergeudet und 

die Gesamtsituation mittelfristig ver
schlimmert.

Darüber hinaus aber ist die Treu
handanstalt sowohl von ihrer Auf
gabe aus als auch aufgrund ihrer per
sonellen Ausstattung nicht im 
Stande, für viele Unternehmen Sa
nierungsstrategien zu entwickeln 
und zu überwachen10. Ein Abgehen 
vom Grundsatz des Vorrangs der Pri
vatisierung wird daher marktrenten
suchendes Verhalten bei den Unter
nehmen begünstigen und das erst 
mühsam in den ehemaligen DDR- 
Betrieben entstandene Kostenbe
wußtsein schwächen. Auch unter 
wettbewerblichen Bedingungen muß 
davon ausgegangen werden, daß je
des unter staatlicher Obhut operie
rende Unternehmen die Neigung 
entwickelt, den Marktwettbewerb 
durch das Verlangen nach Subven
tionen „abzufedern“ . Das gilt beson
ders, wenn es aus einem sozialisti
schen System hervorgegangen ist, 
in dem weder Kosten noch Erlöse, 
sondern nur die Erfüllung von Plänen 
zählten.

Trotz dieser Risiken und der mit 
ihnen verbundenen Gefahren für den 
Staatshaushalt sind kürzlich im Rah
men des Programms Aufschwung

Ost11 Vereinbarungen getroffen wor
den, die auf ein Aufgeben des Vor
rangs der Privatisierung hinauslau
fen. Statt der bisherigen Devise, daß 
die Privatisierung in der Mehrzahl 
der Fälle gleichzeitig auch die (volks- 
und einzelwirtschaftlich) beste Sa
nierung sei, ist die Treuhandanstalt 
jetzt gehalten, durch „Privatisierung 
und Sanierung auf eine effiziente 
Wirtschaftsstruktur in den neuen 
Ländern hinzuwirken“ . Diese Formu
lierung ist zwar durch § 2 Abs. 6 des 
Treuhandgesetzes gedeckt. Sie kon
kurriert aber mit der Präambel und 
dem Auftrag des Treuhandgesetzes 
(§ 1, Abs. 1, Satz 1).

Koordinationsversagen

Die politischen Gründe für diese 
Uminterpretation liegen auf der 
Hand: der angesichts des Fehlens 
wichtiger ordnungspolitischer Rah
menbedingungen ungebremste Zu
sammenbruch großer Teile der ost
deutschen Wirtschaft und die da
durch ausgelösten sozialen Unru
hen. Gerade letztere haben die öf
fentliche Stellung der Treuhandan
stalt nachhaltig geschwächt. Ihr wird, 
in teils maßlosen Angriffen, die allei
nige Schuld an der wirtschaftlichen 
Misere im Osten Deutschlands zu
geschoben. Nicht beachtet wird hin
gegen, daß neben ordnungspoliti
schen Versäumnissen auch ein er
hebliches Koordinationsversagen im 
staatlichen Bereich, vor allem in der 
Sozialpolitik, vorliegt. Deren Mängel 
schlagen sich nicht nur in Verzöge
rungen bei den Leistungen der Sozi
alkassen und in unzureichenden 
Maßnahmen im Rahmen des Ar
beitsförderungsgesetzes nieder, 
sondern auch in einer mangelnden

9 S iehe hierzu die posthum veröffentlichten  
zehn Thesen Detlev R o h w e d d e r s  in der 
Frankfurter A llgem einen Zeitung vom 3. April 
1991, S. 14.

10 Vgl. hierzu Sachverständigenrat zur Begut
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung: Auf dem  W ege zur wirtschaftlichen Ein
heit Deutschlands, Jahresgutachten 1990/91 ,
Ziff. 34 0  und 506 .

”  S iehe G rundsätze der Zusam m enarbeit 
von Bund, neuen Ländern und Treuhandan
stalt für den Aufschwung O st, in: Bulletin des  
Presse- und Informationsamtes der Bundes
regierung, Nr. 29  vom 15. 3 .1 9 9 1 ,  S. 213 .

12 Daß letztere Teil e iner marktwirtschaftli
chen Ordnungspolitik ist, betont zu Recht der 
Sachverständigenrat in seinem  Jahresgut
achten 1990 /91 , Ziff. 341 ff.

Abstimmung mit der Regionalpoli
tik12. Das Programm Aufschwung 
Ost verspricht hier zwar Abhilfe13, 
nicht zuletzt im Rahmen neu zu be
gründender „Treuhandkabinette“ . 
Sie gehen aber voraussichtlich zu 
Lasten der unternehmerischen Ak
tionsmöglichkeiten der Treuhandan
stalt, da sie jetzt über die bereits be
stehende Rechts- und Fachaufsicht 
des Bundesfinanzministers (und bei 
letzterer auch des Bundeswirt
schaftsministers) hinaus zusätzlich 
noch in das Gefüge regionaler politi
scher Interessen eingebunden wird.

Gesamtwirtschaftlich birgt diese 
politische Wende große Gefahren. 
Sie trifft zeitlich nicht nur mit einem 
aus vielen Quellen gespeisten Sub
ventionsschub, der stabilitätspoliti
sche Besorgnisse aufkeimen läßt14, 
zusammen, sondern sie droht 
gleichzeitig die wohlstandsfördernde 
Tätigkeit der Treuhandanstalt alloka
tionspolitisch zu unterminieren. Ge
rade der Marktaustritt unrentabler 
Unternehmen, der in der sozialisti
schen Wirtschaft mit negativen Fol
gen für den allgemeinen Wohlstand 
unterblieb, ist die unerläßliche Vor
aussetzung für das Ingangkommen 
eines Auf hol prozesses. Nur durch 
das Ausscheiden unrentabler Pro
duktionen werden die Ressourcen 
frei, die für das Entstehen neuer effi
zienter Produktion erforderlich sind.

Die unmittelbaren Lasten dieses 
Umstrukturierungsprozesses haben 
in allen Reformländern des Ostens 
vor allem jene zu tragen, die in un
wirtschaftlichen Produktionen be
schäftigt sind. Ihr Protest ist mensch
lich verständlich. Ihre Weiterbe
schäftigung in nicht-sanierungsfähi
gen Unternehmen würde weder ihr 
Los noch das aller anderen auf 
Dauer bessern.

'3 Ebenda, Ziff. 4.

14 S iehe hierzu die von der Bundesbank in ih
rem M onatsbericht M ärz 1991 (43. Jg., Nr. 3) 
S. 22  f. geäußerten stabilitätspolitischen B e
denken.
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